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Verordnung über die Anpassung grossrätlicher 
Verordnungen an das Bundesgesetz über die 
eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher 
Paare 
vom 6. Dezember 2006 

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 

gestützt auf Art. 32 der Kantonsverfassung, 
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 5. September 2006, 

beschliesst: 

Art. 1 
Die nachfolgenden Verordnungen werden wie folgt geändert: 

1. Verordnung über die Bevorschussung von Unterhalts-
beiträgen für unterhaltsberechtigte Kinder 
(BR 215.050) 

Art. 9 Abs. 1 
1 Im Gesuch sind Angaben zu machen über Personalien, Einkommens- 
und Vermögensverhältnisse des unterhaltsberechtigten Kindes, seiner 
Eltern und einer allenfalls mit dem nicht verpflichteten Elternteil 
verheirateten, in eingetragener Partnerschaft oder in faktischer 
Lebensgemeinschaft lebenden Person. 

2. Verordnung betreffend das Grundbuch im Kanton 
Graubünden (Kantonale Grundbuchverordnung/ 
KGBV; BR 217.100) 

Art. 32 
Miteigentumsanteile im Eigentum von verheiratetenen oder in 
eingetragener Partnerschaft lebenden Personen sowie Miteigentumsanteile 
bei Autoabstellplätzen und dergleichen müssen nicht als eigene 
Grundstücke im Grundbuch aufgenommen werden.  
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3. Vollziehungsverordnung zum Meliorationsgesetz des 
Kantons Graubünden (BR 915.110) 

Art. 16 Abs. 2 
2 Der Schätzungskommission dürfen weder die an der 
Güterzusammenlegung beteiligten Grundeigentümer noch Personen, 
welche zu diesen Grundeigentümern in einem Ausschlussverhältnis im 
Sinne des Gemeindegesetzes stehen, angehören.  

Art. 17 
Die Rechnungsrevisoren prüfen die Rechnungsführung des 
Genossenschaftsvorstandes und erstatten der 
Genossenschaftsversammlung schriftlich Bericht. Zwischen den 
Rechnungsrevisoren und den Mitgliedern des Genossenschaftsverbandes 
gelten die Unvereinbarkeitsbestimmungen des Gemeindegesetzes 
sinngemäss.  

4. Vollziehungsverordnung zum Gesetz über den sozialen 
Wohnungsbau und die Verbesserung der Wohnverhält-
nisse im Berggebiet (BR 950.260) 

Art.  8 Abs. 2 
2 Für jedes minderjährige oder sich noch in Ausbildung befindende Kind 
und für jede andere Person, mit Ausnahme des Ehegatten, der 
eingetragenen Partnerin oder des eingetragenen Partners, für welche die 
Familie aufkommt, erhöht sich die zulässige Einkommensgrenze um 
2 500 Franken und die zulässige Vermögensgrenze um 16 900 Franken. 

Art. 2 
Diese Verordnung tritt zusammen mit dem Gesetz über die Anpassung von 
Gesetzen an das Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft 
gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 

Inkrafttreten 


